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Wie sich die AHV-Reform auf die
Übergangsgeneration auswirkt

Mit einer knappen Mehrheit hat 
die Stimmbevölkerung vor weni-
gen Wochen die AHV-Reform an-
genommen. Damit steigt das Ren-
tenalter für Frauen schrittweise 
auf 65 Jahre an. Was müssen 
Frauen der Übergangsjahrgänge 
1961 bis 1969 nun beachten?

Hannes Wipf

Als die AHV 1948 eingeführt wurde, galt so-
wohl für Männer wie auch für Frauen Ren-
tenalter 65. Bei den Männern blieb diese Al-
tersschwelle seither unangetastet. Bei den 
Frauen hingegen wurde das Rentenalter zu-
erst in zwei Schritten auf 62 gesenkt, ehe es 
Ende der 1990er-Jahre wieder auf 64 ange-
hoben wurde. Nun hat die Bevölkerung mit 
der kürzlichen Annahme der Reform 
AHV21 entschieden, dass auch für Frauen 
wieder Rentenalter 65 gelten soll.

Schrittweise Rentenaltererhöhung
Nicht mehr betroffen von der Erhöhung 

des Rentenalters sind Frauen mit Jahr-
gang 1960 und älter: Sie werden ihre AHV- 
Altersrente weiterhin noch ab Alter 64 
 erhalten. Ab dem Jahr 2025 wird das Ren-
tenalter allerdings in vier Schritten um 
 jeweils drei Monate erhöht. Frauen mit 
Jahrgang 1961 werden also beispielsweise 
ab 64,25 Jahren ihre AHV-Altersrente er-
halten, der Frauenjahrgang 1964 ist dann 
effektiv der erste, bei dem das neue Ren-
tenalter 65 gilt.

Da sich aber viele Frauen der Übergangs-
generation bereits Gedanken zu ihrer eige-
nen Pensionierung und teilweise durchaus 
auch schon konkrete Pensionierungspläne 
gemacht haben, ist es richtig, dass die Er-
höhung des AHV-Rentenalters durch Aus-
gleichsmassnahmen abgefedert wird. 
Diese Privilegien gelten für Frauen bis und 
mit Jahrgang 1969.

Kürzung mit 64, Zuschlag mit 65
Sofern eine Frau dieser Übergangs-

generation ihre AHV-Altersrente trotzdem 
schon ab Alter 64 beziehen will, so wird 
diese Rente zwar in den meisten Fällen 
 etwas gekürzt, allerdings mit einem deut-
lich kleineren Kürzungssatz, als dies bei 
Männern oder später bei jüngeren Frauen 
der Fall ist.

Übrigens besteht der Vorteil einer kleine-
ren Kürzung für die Übergangsgeneration 
auch bei einem noch früheren AHV-Bezug 
mit Alter 63 oder sogar 62.

Bezieht eine in den 1960er-Jahren gebo-
rene Frau ihre AHV-Altersrente hingegen 
erst ab dem neuen ordentlichen Renten-
alter, profitiert sie von einem lebenslangen 
Rentenzuschlag. Die Höhe dieses Zu-
schlags ist sowohl vom eigenen Jahrgang 

als auch von den wirtschaftlichen Verhält-
nissen – genauer genommen vom durch-
schnittlichen Jahreseinkommen – der Frau 
abhängig.

Vereinfacht gesagt: Je älter die Frau und 
je kleiner ihr durchschnittliches Jahres-
einkommen, desto grösser ist der Zuschlag, 
den sie auf ihre AHV-Altersrente erhält.

Die Qual der Wahl
Doch was ist nun die sinnvollere Va-

riante: ein früherer Bezug mit einer nur 
kleinen Kürzung oder ein späterer Bezug 
mit einem entsprechenden Zuschlag? Eine 
Pauschalaussage lässt sich zu dieser Frage 

nicht machen. Zum einen kommen eben 
sehr unterschiedliche Kürzungssätze und 
Rentenzuschläge zum Tragen, zum ande-
ren bleibt aber natürlich auch die Unbe-
kannte der eigenen Lebenserwartung.

Wie die angefügten drei Beispiele (siehe 
Tabelle unten) zeigen, kann aber grund-
sätzlich festgehalten werden, dass es sich – 
unabhängig vom Einkommen und der da-
mit verbundenen Altersrente – vor allem 
für Frauen der ersten Übergangsjahrgänge 
durchaus lohnen kann, die AHV-Rente erst 
ab Alter 65 zu beziehen.

Der damit verbundene Rentenzuschlag 
ergibt langfristig nämlich ein deutlich hö-
heres Gesamttotal an Rentenleistungen. 
Dies gilt übrigens auch für Frauen der Jahr-
gänge 1961 bis 1964, welche in die quartals-
weise Erhöhung des Rentenalters fallen.

Beratung ist unabdingbar
Frauen der Übergangsgeneration haben 

also durch die Annahme der AHV-Reform 
nun nochmals eine Entscheidung mehr zu 
treffen, wenn es um die eigene Pensionie-
rung geht. Weil auch sonst sehr viele Fra-

gen wie «Kann ich mir eine frühzeitige 
Pensionierung leisten?», «Soll ich meine 
Pensionskasse in Kapital- oder Rentenform 
beziehen?» oder «Was muss ich steuerlich 
beachten?» zu beantworten sind, empfiehlt 
es sich, frühzeitig das Gespräch mit einer 
Fachperson zu suchen.

Nur in einer vertieften Pensionierungs-
beratung kann die Situation individuell 
analysiert werden, woraus schliesslich 
konkrete Antworten auf Fragen rund um 
die Pensionierung resultieren. Frühzeitig 
Sicherheit gewinnen, zahlt sich später aus.

Für Frauen der Übergangsjahrgänge 1961 bis 1969 lohnt sich ein genauer Blick: Ist ein früherer Bezug der AHV sinnvoll? BILD SCHAFFHAUSER KANTONALBANK/ISTOCK
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Was lohnt sich für 
mich? AHV-Bezug mit 
64 oder mit 65 Jahren

Für Frauen der Übergangsgenera-
tion (bis Jahrgang 1969) stellt sich 
aufgrund der Ausgleichsmassnah-
men der AHV-Reform die Frage, 
ob sie ihre Rente mit 64 oder aber 
erst ab dem neuen ordentlichen 
Rentenalter 65 beziehen sollen. 
Die Kürzung der Rente bei einem 
Bezug ab 64 Jahren ist abhängig 
vom Einkommen. Der Zuschlag 
bei einem  Bezug ab 65 hängt hin-
gegen nicht nur von der Einkom-
menshöhe, sondern zusätzlich 
vom Jahrgang der Frau ab. An 
diesen drei Beispielen von Frauen 
mit verschiedenen wirtschaftli-
chen Verhältnissen soll verein-
facht aufgezeigt werden, ob sich 
auf lange Frist ein Vorbezug für 
die Übergangsgeneration lohnt 
oder nicht. (hwi)

Es kann grundsätzlich 
festgehalten werden, 
dass es sich vor allem 
für Frauen der ersten 
Übergangsjahrgänge 
durchaus lohnen kann, 
die AHV-Rente erst ab 
 Alter 65 zu beziehen.


